
 
 

 
 

Am Kivitzbusch 30         Tel.: 02131 / 56 99 86 
41462 Neuss          Fax: 02131 / 56 99 87 

                                                                                                                                               

    05.06.2020 
 

 

Liebe Eltern,  

 

durch eine neue Mail des Schulministeriums wurden wir heute Morgen darüber in Kenntnis 

gesetzt, dass eine „Wiederaufnahme eines verantwortungsvollen Normalbetriebs an den 

Grundschulen ab dem 15. Juni 2020“ erfolgen soll. 

 

Dies bedeutet, dass ab dem 15.06.2020 ein Unterricht ohne Teilung der Lerngruppen wieder 

im Klassenverband erfolgen kann. Die Notbetreuung endet demnach zum 12.06.2020. 

Möglich ist eine solche Rückkehr durch eine Neuregelung der infektionsschutzrechtlichen 

Rahmenbedingungen. So wird es von nun an nur noch wichtig sein, die Klassen getrennt 

voneinander zu unterrichten und eine Durchmischung zu vermeiden. Unterrichtet werden Ihre 

Kinder – soweit möglich - ausschließlich von der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer.  

 

Durch gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten sowie Unterricht in ausschließlich nur einem 

Klassenraum werden wir dem Infektionsschutz Rechnung tragen. Eine konkrete Zeitplanung 

für den Unterricht Ihres Kindes erhalten Sie sobald wie möglich.  

 

In Situationen, in denen eine strikte Trennung nicht möglich sein wird (z. B. bei 

Toilettengängen) muss nach wie vor eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Daher 

geben Sie Ihrem Kind bitte weiterhin eine Mund-Nasen-Maske mit in die Schule! Die 

Klassen werden nach wie vor ausgiebig durchlüftet. Bitte beachten Sie dies bei der Auswahl 

der Kleidung Ihres Kindes!  

 

Wie bisher sollen gemäß der Schulmail des Ministeriums Eltern das Schulgelände möglichst 

nicht betreten, da nach wie vor Infektionsketten nachvollziehbar sein müssen. Jede 

Anwesenheit auf dem Schulgelände muss von uns dokumentiert werden. 

 

Ab dem 15.06.2020 besteht nun also wieder für alle Kinder eine tägliche Schulpflicht. 

Ausgenommen sind Kinder mit vorhandenen Vorerkrankungen oder Kinder, die mit 

gefährdeten Familienmitgliedern in einem Haushalt leben. Dies muss der Schule mitgeteilt 

werden. In Zweifelsfällen müssen wir ein ärztliches Attest verlangen. 

 

Auch die OGS wird ab dem 15.06.2020 eine Betreuung anbieten. Allerdings muss noch 

geklärt werden, unter welchen Bedingungen dies geschehen kann, da nicht ausreichend 

Betreuungskräfte für die zusätzlich zu bildenden Gruppen zur Verfügung stehen. 

Weitergehende Informationen hierzu erhalten Sie ebenfalls in den kommenden Tagen. 

 

Herzliche Grüße  

 

Marion Amandi  

(Rektorin)        


